
Amt, Datum, Telefon 

700 Eigenbetriebsähnl. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt 
Bielefeld, 27.05.2010, 51-2858 
700.6 

Drucksachen-Nr. 

1059/2009-2014 

 
 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung  
 
Gremium Sitzung am Beratung 

Betriebsausschuss Umweltbetrieb 23.06.2010 öffentlich 
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Haushaltskonsolidierung: Anhebung der Parkentgelte im Tierpark Olderdissen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Das Parkentgelt im Tierpark Olderdissen wird ab dem 01.07.2010 von 1,00 Euro auf 2,00 
Euro angehoben. 
 
 
Begründung: 
 

1. Ausgangslage 
 
Die defizitäre Haushaltssituation der Stadt Bielefeld erfordert eine umgehende Reaktion 
auf die Finanzlage der Stadt. Die Gewerbesteuerrückgänge, die Einnahmeeinbußen 
aufgrund des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes (in Höhe von rd. 23.000.000 Mio. – 
bezogen auf die Jahre 2010 bis 2014) die Ausgabensteigerungen wegen der 
Neustrukturierung im Rahmen des SGB II können nicht mehr aufgefangen werden, ohne in 
allen Handlungsfeldern der Stadt Bielefeld nicht nur die Ausgabenhöhe zu senken, 
sondern auch die Erträge zu erhöhen. 
 
Als erste Sparmaßnahme wurde die Altersteilzeitregelung für Beamte eingeschränkt (auf 
diese Weise werden erhebliche Rückstellungen vermieden). Leistungsprämien für Beamte 
in Höhe von 475.000,00 Euro/Jahr werden in den nächsten Jahren nicht mehr gezahlt.  
 
In diesem Zusammenhang wird es erforderlich, die Parkentgelte für den Tierpark 
Olderdissen zu erhöhen. 
 

2. Seit Anfang des Jahres 2000 wird auf dem Parkplatz des Tierparks Olderdissen ein 
Parkentgelt von derzeit 1,00 Euro erhoben. Das Parkentgelt ist nicht an eine Verweildauer 
gebunden; es wird auf freiwilliger Basis erhoben und wird nicht überprüft. 
 
Die Einnahmen betrugen im Jahr 2009 145.960,00 Euro. Bei einer Erhöhung der 
Einnahme von 1,00 Euro auf 2,00 Euro ist bei vorsichtiger Schätzung mit einer 
Mehreinnahme von 100.000 Euro jährlich zu rechnen. Vor dem Hintergrund einer 
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Besucher im Tierpark von zwei bis drei Stunden 
ist die Erhöhung angemessen und sozial verträglich.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Entgelterhöhungen die direkt der dauerhaften 
Unterhaltung des Tierparks dienen, bei den meisten Besuchern Verständnis finden wird. 
Es ist nicht zu befürchten, dass durch diese Erhöhung der Parkplatz weniger angenommen 
wird und vermehrt Fahrzeuge regelwidrig in Tierparknähe abgestellt werden.  



  
 
Die technische Umstellung der vorhandenen Automaten auf einen veränderten 
Einnahmebetrag ist problemlos möglich.  
 

 
Betriebsleiter Wenn die Begründung länger als drei 

Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 
 
 


